& Freie
¢ Hansestadt
Bremen

Name: Namensanderung in der Ehe/
Lebenspartnerschaft und nach Auflésung der Ehel
Lebenspartnerschaft

Wir mdchten einen gemeinsamen (Doppel-)Namen fuhren. Ich/Wir méchte/-n den in der
Ehe gefuhrten Namen &ndern. Ich mdchte meinen Geburtsnamen wieder annehmen. Ich
maochte einen Doppelnamen fuhren.

Basisinformationen

Bestimmung eines Ehenamens (= gemeinsamer Familienname)

Wenn bei der EheschlieBung kein gemeinsamer Ehename bestimmt worden ist und die
Ehe noch besteht, kann die gemeinsame Erklarung zur Bestimmung eines Ehenamens
nachgeholt werden. Die Ehegatten kbénnen aus ihren Geburtsnamen oder den bis zur
Bestimmung des Ehenamens geflhrten Familiennamen einen Ehenamen bestimmen

Ab 01.05.2025

o Der Ehename kann als gemeinsamer Doppelname bestimmt werden — mit oder ohne
Bindestrich.

Wenn die Ehe besteht und bereits ein Ehename gefihrt wird:
o Der Ehename kann als gemeinsamer Doppelname neu bestimmt werden — mit oder
ohne Bindestrich.

o Der vor dem 01.05.2025 bestimmte Ehename kann widerrufen werden.

Bestimmung eines Doppelnhamens fiir einen Ehegatten

Die Person, deren Name nicht Ehename geworden ist, kann ihren Geburtsnamen oder
den bis zur Bestimmung des Ehenamens geflhrten Familiennamen dem Ehenamen
voranstellen oder anfigen. Der Doppelname wird durch Bindestrich verbunden und darf
nur aus zwei Namen bestehen.

Ab 01.05.2025:

o Doppelname mit oder ohne Bindestrich
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Widerruf des Doppelnamens fiir einen Ehegatten

Die Erklarung tUber die Voranstellung oder Anfiigung kann jederzeit widerrufen werden. Die
erneute Bestimmung eines Doppelnamens ist nicht moglich. Ein gemeinsam bestimmter
Doppelname kann nicht widerrufen werden.

Wiederannahme eines friiher gefiihrten Namens

Nach Auflésung der Ehe kann der Geburtsname oder der bis zur Bestimmung des
Ehenamens gefihrte Familienname wieder angenommen werden. Diese Erklarung ist
unwiderruflich.

Ablauf

Die entsprechenden Erklarungen mussen personlich beim Standesamt abgegeben
werden. Daflr ist ein Termin erforderlich. Mit dem Formular ,Namensanderung Ehegatten”
kann ein Termin beim Standesamt angefragt werden.

Die Ehenamensbestimmung oder der Widerruf des Ehenamens:
o Gemeinsame Erklarung der beiden Ehegatten

Die Bestimmung eines (einzelnen) Doppelnamens, dessen Widerruf oder die
Wiederannahme des urspriinglichen Namens nach Auflosung der Ehe:

o Erklarung durch die entsprechende Person.

Alle Erklarungen werden vom Standesamt 6ffentlich beurkundet.
Weitere Hinweise

Die Erklarung kann bei jedem inlandischen Standesamt abgegeben werden. Zustandig fir
die "Entgegennahme" und damit fur die Wirksamkeit der Erklarung ist das Standesamt,
das das Eheregister fuhrt. Das registerfuhrende Standesamt stellt die Bescheinigung tber
die Namensfihrung aus. Bei Eheschliel3ung im Ausland ist das Standesamt des
Wohnsitzes zustandig.

Beispiel: Die Ehe wurde beim Standesamt Koln geschlossen, die Ehegatten leben beide in
Bremen. Das Standesamt in Bremen kann die Erklarung zur Bestimmung des Ehenamens
aufnehmen und sendet diese an das Standesamt Koln. Die Erklarung wird in dem Moment
wirksam, in dem Sie beim Standesamt Koln eingeht. Das Standesamt Koéln schickt den
Ehegatten die Bescheinigung tUber die Namenséanderung zu.

Die vorzulegende beglaubigte Abschrift vom Eheregister soll nicht alter als sechs Monate
sein.
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Bendétigte Unterlagen

o Personalausweis oder Reisepass
o Geburtsurkunden der gemeinsamen Kinder
Ggf. Nachweis uber die Auflésung der Ehe (Scheidungsbeschluss, Sterbeurkunde)
Bei Eheschliel3ung im Inland:
= Aktuelle beglaubigte Abschrift vom Eheregister, soweit die Ehe nicht bei dem
Standesamt geschlossen wurde, bei dem die Erklarung abgegeben wird.
Bei Eheschliel3ung im Ausland:
= Aktuelles Original der Heiratsurkunde (mehrsprachig oder mit Ubersetzung im
Inland) ggf. mit Apostille und Legalisation durch die deutsche Botschatft (bitte
erfragen, was erforderlich ist)
= Aktuelle Geburtsurkunden der Ehegatten
= wenn dies nicht lhre erste Ehe ist: Eheurkunde der Vorehe und Nachweis tber
die Auflésung der Ehe (Scheidungsurteil oder Sterbeurkunde)

o

o

o

Zustandige Stellen

- Standesamt Bremen-Mitte

+49 421 115

+49 421 361 6360

Hollerallee 79, 28209 Bremen
standesamtmitte@inneres.bremen.de

. Standesamt Bremen-Nord
= +49 421 115
= +49 421 361 79383

» Gerhard-Rohlfs-Str. 62, 28757 Bremen
» standesamtbremen-nord@inneres.bremen.de

Formulare

o Namensidnderundg Ehegatten (pdf, 96.9 KB)

Gebiihren | Kosten

51,00 EUR Beurkundung der Erklarung unter Beachtung des deutschen Rechts

88,00 EUR Beurkundung der Erklarung unter Beachtung auslandischen Rechts

135,00 EUR Beurkundung der Erklarung unter Beachtung auslandischen Rechts, wenn
Urkunden einer inhaltlichen Uberprifung durch die deutsche Auslandsvertretung bedurfen
gebuhrenfrei Bescheinigung Uber die Namensanderung, wenn diese erstmalig bei oder
nach der Beurkundung ausgestellt wird

15,00 EUR Bescheinigung tber die Namensanderung bei spaterer Ausstellung
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https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/standesamt-bremen/standesamt-bremen-mitte-9350
mailto:standesamtmitte@inneres.bremen.de
https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/standesamt-bremen/standesamt-bremen-nord-9351
mailto:standesamtbremen-nord@inneres.bremen.de
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Formular_Namens%C3%A4nderung_Ehegatten_Ausf%C3%BCllbar.pdf

8,00 EUR weitere Bescheinigungen, wenn sie gleichzeitig werden
Eine Bar- oder Kartenzahlung ist vor Ort moglich.

Rechtsgrundlagen

o § 1355 Biirgerliches Gesetzbuch (BGB)

8 41 Personenstandsgesetz (PStG)

Art. 10 Abs. 2 Einfihrungsgesetz zum Biirgerlichen Gesetzbuche (EGBGB)

Ab 01.05.2025 § 1355 Burgerliches Gesetzbuch (BGB)

Ab 01.05.2025 § 1355a Birgerliches Gesetzbuch (BGB)

Ab 01.05.2025 Art. 10 Abs. 2 Einfuhrungsgesetz zum Burgerlichen Gesetzbuche

(EGBGB)
o Art. 229 8 67 Abs. 1 Einfihrungsgesetz zum Birgerlichen Gesetzbuche (EGBGB)

o

o

o

o

o

Aktualisiert am 01.10.2025
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https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1355.html
https://www.gesetze-im-internet.de/pstg/__41.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgbeg/BJNR006049896.html#BJNR006049896BJNG031801377
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1355.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1355a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgbeg/BJNR006049896.html#BJNR006049896BJNG031801377
https://www.gesetze-im-internet.de/bgbeg/art_229__67.html

	 Name: Namensänderung in der Ehe/Lebenspartnerschaft und nach Auflösung der Ehe/Lebenspartnerschaft 
	Basisinformationen
	Ablauf
	Weitere Hinweise

	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	Standesamt Bremen-Mitte
	Standesamt Bremen-Nord

	Formulare
	Gebühren / Kosten
	Rechtsgrundlagen


